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A nf rag e 

der Abgeordneten ~1ELTER, DR.BROESIGKE. J)~~tVt<l. JoJö~C:(;'l<" 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffendbetriebl iche Spareinrichtungen in den verstaatl ichten Untel~-' 

nehmungen 

Die Regierungsvorlage eines Kreditwesengesetzes sieht im § 3 Abs. 2 vor, 
daß im Rahmen eines Unternehmens geschaffene Spar~inrichtungen, von denen 

- Spareinlagen seiner Arbei tnehmeraufgenommenwerden und aus denen das Un
ternehmen als solches verpflichtet ist - sogenannte Werksspal~kassen -, ver-, 
boten sein sollen. 

Da einige Betriebe ihren Dienstnehmern günstigere Sparmäglichkeiten,als 
dies bei Sparkassen und Banken üblich ist, eingeräumt haben, erscheint es 
von Interesse, welche Auswirkungen" die genannte Bestimmung im Bereich der 
verstaatlichten Betriebe haben würde. 

, Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundeskanzler 
die 

"A n fra· g e : 

1. In welchen verstaatlichten Betrieben werden derzeit den im Betrieb be
sChäftigten Arbeitnehmern Sparmägl ichkeiten zu günstigeren Bedingungen "" " 
eingeräumt, als dies sonst im Banken- und Sparkassenbereich üblich ist? 

2. Um welche Begünstigungen handelt es sich hiebei? 
3. Wieviele Arbeitnehmer nützen die angebotenen Begünstigungen aus und wie 

hoch sind die Sparsummen in den einzelnen Betrieben? 
4. In welchem Verhältnis stehen die Sparsummen zum gesamten Personalaufi'land 

bzw. zum Eigenkapital der Betriebe ? 

Wien, 1978-07-07 
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